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Norm

GOG §22

OGHG §5

1. GOG § 22 heute

2. GOG § 22 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2007

3. GOG § 22 gültig von 01.08.1989 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

4. GOG § 22 gültig von 22.05.1959 bis 31.07.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 126/1959

1. OGHG § 5 heute

2. OGHG § 5 gültig ab 01.09.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 95/2001

3. OGHG § 5 gültig von 01.01.1969 bis 31.08.2001

Rechtssatz

Einem einzelnen Senatsmitglied des OGH steht nicht die Möglichkeit o9en, Ausschließungs? und Befangenheitsgründe,

die ein anderes Senatsmitglied betre9en, anzuzeigen. Die Anzeigeerstattung nach § 22 GOG ist eine dem Senat als

zuständigem „Richter“ zugeordnete „Tätigkeit“ iSd § 5 OGHG. Nicht eingeschränkt ist die Möglichkeit des selbst in

seiner dienstrechtlichen Stellung betro9enen Senatsmitglieds, eine Befangenheitsanzeige zu erstatten (§ 33 GOG iVm §

57 RStDG).Einem einzelnen Senatsmitglied des OGH steht nicht die Möglichkeit o9en, Ausschließungs? und

Befangenheitsgründe, die ein anderes Senatsmitglied betre9en, anzuzeigen. Die Anzeigeerstattung nach Paragraph

22, GOG ist eine dem Senat als zuständigem „Richter“ zugeordnete „Tätigkeit“ iSd Paragraph 5, OGHG. Nicht

eingeschränkt ist die Möglichkeit des selbst in seiner dienstrechtlichen Stellung betro9enen Senatsmitglieds, eine

Befangenheitsanzeige zu erstatten (Paragraph 33, GOG in Verbindung mit Paragraph 57, RStDG).
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